
>Die Steuerübersicht

Alles auf einen Blick

Die Steuerübersicht gibt Ihnen in Ihrem „Persönlichen Bereich“ einen schnellen Überblick 
über Ihre steuerlichen Daten für das laufende Jahr sowie Angaben zu Ihrem eingereichten 
Freistellungsauftrag und weitere Informationen zur Besteuerung.

Beispielansicht Steuerübersicht:

Wichtige Hinweise zu den Steuerbescheinigungen:

• Kapitalertragsteuerbescheinigung zum vereinfachten Kirchensteuerabzug: benötigen Sie,   
 wenn Sie Ihre Kirchensteuer nicht über comdirect, sondern persönlich Veranlagen möchten.
•  Verlustbescheinigung für Aktien und Sonstiges: benötigen Sie, wenn Sie entstandene   
 Verluste Ihres comdirect Kontos mit Gewinnen einer anderen Kontoverbindung persönlich   
 veranlagen und verrechnen möchten.
•  Jahressteuerbescheinigung: erhalten Sie auf Wunsch, wenn Sie eine Aufstellung Ihrer   
 Kapitalerträge für das Finanzamt benötigen.

Verlustverrechnungssalden werden durch comdirect automatisch in das nächste Jahr übertragen, 
sofern bis zum 15. Dezember keine Verlustbescheinigung für das abgelaufene Jahr beantragt 
wurde. Nach Erhalt einer Verlustbescheinigung starten die Verrechnungssalden wieder bei Null. 

Mit der Abgeltungsteuer werden fortlaufend Verluste und Gewinne 
gegeneinander verrechnet. Zur Verrechnung führen die Kreditinstitute sogenannte 
„Verlustverrechnungstöpfe“ wie z. B. „Verlustverrechnung Aktie“. 

Dieser Link führt Sie zu weiterführenden Auskünften über die konkreten steuerlichen 
Auswirkungen Ihrer getätigten Transaktionen.

Hier erhalten Sie alle Angaben zu Ihrem aktuellen Freistellungsauftrag. Kapitalerträge bis zur 
Höhe des Sparerpauschbetrags können abschlagsfrei vereinnahmt werden. Seit Einführung 
der Abgeltungsteuer gilt der Freistellungsauftrag für alle Ihre Konten und Depots bei 
comdirect. Ehepaare müssen den Antrag generell gemeinsam erteilen, sowohl für getrennte 
als auch für gemeinsame Konten. Getrennt veranlagte Eheleute sowie Partner nicht ehelicher 
Lebensgemeinschaften können gemeinsame Konten nicht steuerfrei stellen lassen.

Über diesen Link können Sie die Gültigkeitsdauer Ihres Freistellungsauftrags sowie die Höhe 
Ihres eingereichten Sparerpauschbetrags anpassen.

Diese Übersicht zeigt Ihnen Ihre Religionsangehörigkeit, den Kirchensteuerabzug und 
den Status, ob Sie eine Nichtveranlagungsbescheinigung eingerichtet (erhältlich über Ihr 
Finanzamt) oder eine Steuerbescheinigung bei comdirect beantragt haben.

Über diesen Link können Sie Ihre Steuerbescheinigungen direkt online beantragen.

Über diesen Link können Sie Ihre Angaben zur Kirchensteuer direkt online ändern.
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